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Hanuta, warum sich die Bundeskanzlerin einmischt? Ganz einfach:

Böhmermann soll nach §103 StGB angezeigt werden. (In dem Paragraphen geht es um die
Beleidigung ausländischer Würdenträger.)

Voraussetzungen für eine Anklage nach dem §103 sind die folgenden:

Zitat von www.spiegel.de

Wann beginnt die Strafverfolgung?

Voraussetzung für eine Strafverfolgung ist lautParagraf 104a StGB, "dass die
Bundesrepublik Deutschland zu dem anderen Staat diplomatische Beziehungen
unterhält, die Gegenseitigkeit verbürgt ist und auch zur Zeit der Tat verbürgt war, ein
Strafverlangen der ausländischen Regierung vorliegt und die Bundesregierung die
Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt."

Bundesregierung:

Zitat

Die Bundesregierung besteht aus der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler sowie
den Bundesministerinnen und Bundesministern. Zusammen bilden sie das Kabinett.

Daher "mischt sie sich ein".

Kl.gr.Frosch
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